
5053 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
des Bundesrates 

B e r ich t 

des Rechtsausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 12. Juli 1995 betreffend ein 
Bundesgesetz, mi t, dem di e Exekut ionsordnung, das Aukt i onsha 11 engesetz , 
das Va 11 zugs- und Wegegebührengesetz , das Rechtspfl egergesetz, das 
Rechtsanwaltstarifgesetz und die Zivilprozeßordnung geändert werden (Exe-

1, 

kutionsordnungs-Novelle 1995 - EO-Nov. 1995) 

Mit dem vorliegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates sollen Män
gel aus drei Bereichen beseitigt werden: 

Die Bestimmungen über die Fahrnisexekution, die das häufigste 
Exekutionsmittel ist, werden überarbeitet. Insbesondere wird das Verfah
ren vereinfacht, indem dem Gerichtsvollzieher mehr Aufgaben übertragen 
werden, und die Verstei gerung bei pr; vaten Verstei gerungshäusern ermög
licht. 

Di e Nutzung der automationsunterstützten Datenverarbei tung im 
Exekut ionsverfahren soll durch ei n verei nfachtes Bewi 11 i gungsverfahren 
ausgebaut werden. 

Die Bestimmungen über ausländische Exekutionstitel sollen dem 
Brüsse1er und dem Lugano-Übereinkommen angepaßt werden. 

Der Rechtsausschuß stellt nach Beratung der Vorlage am 18. Juli 1995 
mit Stimmenmehrheit den Antrag, keinen Einspruch zu erheben. 

Hedd Kainz 
Berichterstatterin 

23000,0090/5· L2, 3/95 

Wien, 18 07 1995 

Walter Strutzenberger 
Vorsitz gern. § 28 Abs. 4 GO-BR 
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